
 

 

 

 

 

Elektronische Zustellung von Eingaben  

 

Die Parteien können ihre Eingaben elektronisch bei der Beschwerdekommission einreichen. 

Voraussetzung dafür ist, dass die Eingaben mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im 

Sinne von Art. 21a Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-

tungsverfahren (VwVG; SR 172.021) versehen sind und die Zustellung über eine der beiden 

anerkannten Plattformen PrivaSphere oder IncaMail an die E-Mail-Adresse info@ethbk.ch 

erfolgt.  

 

Die Beschwerdekommission ihrerseits kommuniziert mit den Parteien im Rahmen laufender 

Verfahren nicht auf elektronischem Weg, sondern eröffnet ihre Entscheide sowie andere 

Korrespondenzen auf dem Postweg.  

 

 

         Im November 2023 

 

 

 

https://www.sas.admin.ch/sas/de/home/akkreditiertestellen/akkrstellensuchesas/pki1.html
https://www.privasphere.com/h/index.php?id=1&L=1
https://www.incamail.com/login.xhtml

